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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1 Name und SiE

1 Unter dem Namen Fundamenta Group lnvestment Foundation

(nachfolgend <Stiftung> genannt) besteht eine Stiftung im

Sinne von Art. 539 ff. BVG und Art. 80 ff. ZGB, errichtet durch

die Fundamenta Group (Schweiz) AG als Stifterin.

2 Die Stiftung hat ihren Sitz in Zug. Der Stiftungsrat kann den

Sitz mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde jedezeit an einen

anderen Ort in der Schweiz verlegen.

3 Die Dauer der Stiftung ist unbeschrånkt.

Artikel 2 Zweck

Die Stiftung bezweckt die kollektive Anlage und Venrualtung von

Vermögenswerten der Personalvorsorge.

Artikel 3 Anleger

I Als Anleger der Stiftung sind zugelassen:

a Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstige steuerbefreite Ein-

richtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck

der beruflichen Vorsorge dienen; und

b Personen, die kollektive Anlagen der Einrichtungen nach

Buchstabe a venvalten, von der Eidgenössischen Finanz-

marktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden und bei der

Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen an-

legen.

2 Das Nähere regelt das Stiftungsreglement.

Artikel 4 Stiftungsvermögen

I Das Stiftungsvermögen ¡st in das Stamm- und Anlagevermö-

gen gegliedert.

2 Das StammvermÖgen besteht aus dem von der Stifterin an-

lässlich der Gründung der Stiftung gewidmete Vermögen in der

Höhe von CHF 100'000, zuzüglich allfälliger weiterer Zuwen-

dungen, einschliesslich der mit diesem Vermögen erzielten

Vermögenserträge.

3 Das Anlagevermögen besteht aus von den Anlegern zum Zwe-

cke der gemeinschaftlichen Anlage eingebrachten Vermö-

genswerten sowie dem da ra uf enruirtschaft eten Vermögenser-

trag.

4 Das Anlagevermögen kann in verschiedene rechnerisch selb-

ständig geführte und wirtschaftlich voneinander unabhångige

Anlagegruppen ohne solidarische Haftung für andere Anlage-

gruppen aufgeteilt werden. Anlagegruppen können entweder

für mehrere Anleger (nachfolgend:,,Mehranleger-Anlagegrup-

pen") oder nur für einen einzigen Anleger (nachfolgend: <Ein-

anleger-Anlagegruppen>) gebildet werden.

Artikel 5 Ven¡¡endung des Stiftungsvermögens
I Das Stiftungsvermögen (Stamm- und Anlagevermögen) ist un-

widerruflich der Personalvorsorge gewidmet.
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2 Das AnlagevermÖgen wird unter Beachtung der für die berufli-

che Vorsorge geltenden gesetzlichen Bestimmungen (nament.

lich der BW2 und der ASV) bzw. der diesbezuglichen Praxis

der Aufsichtsbehörde angelegt.

3 Der Stiftungsrat erlässt für jede Anlagegruppe Anlagerichtli-

nien, welche die Ziele und Grundsätze der Vermögensanlage

näher regeln.

II ORGANISATION

Artikel 6 Organe

O¡gane der Stiftung sind die Anlegerversammlung, der Stiftungsrat

und die Revisionsstelle.

Artikel 7 Anlegerversammlung

1 Die Anlegerversammlung ist das oberste Organ der Stiftung.

Sie wird durch die Anleger gebildet. Das Stiftungsreglement

legt die Möglichkelt zur Erteilung von Vertretungsvollmachten

fest.

2 Die ordentliche Anlegerversammlung tritt nach Massgabe des

Stiftungsreglements zusammen, mindestens jedoch einmal

jährlich innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Ge-

schåftsjahres. Ausserordentliche Anlegerversammlungen kön-

nen nach Massgabe des Stiftungsreglements einberufen wer-

den.

3 DerAnlegerversammlung stehen folgende unübertragbare Be-

fugnisse gemäss Art. 4 ASV zu:

a Beschlussfassung über Anträge an die AufsichtsbehÖrde

zur Anderung der Statuten;

b Genehmigung der Anderung von Stiftungsreglement und

allféilliger Spezialreglemente; vorbehalten bleibt die Kom-

petenz des Stiftungsrates zum Erlass derAnlagerichtlinien,

des Organisationsreglements und des Gebühren- und Kos-

tenreglements und des Reglements zur Vermeidung von

lnteressenkonflikten;

c Wahl und Abberufung der Mitglieder des Stiftungsrates;

d Wahl und Abberufung der Revisionsstelle;

e Genehmigung der Jahresrechnung;

f Genehmigung von Tochtergesellschaften im Stammver-

mögen;

g Genehmigung von Beteiligungen an nicht kotierten schwei-

zerischen Aktiengesellschaften im Stammvermögen;

h Beschlussfassung über Anträge an die Aufsichtsbehörde

zur Aufhebung oder Fusion der Stiftung.

4 Das Stimmrecht der Anleger richtet sich nach ihrem Anteil am

Anlagevermögen. Bei Beschlüssen über Angelegenheiten, die

nur einzelne Anlagegruppen betreffen, richtet sich das Stimm-

recht der Anleger nach ihrem Anteil am Vermögen der betref-

fenden Anlagegruppen. Das Nähere bestimmt das Stiftungs-

reglement.

5 Die Anlegerversammlung fasst vorbehaltlich von Art. 7 Abs. 6

und 7 sowie Art. 14 Abs. 1 der Statuten ihre Beschlüsse und



vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertrete-

nen Stimmen.

6 Antråge an die Aufsichtsbehörde zur Anderung der Statuten

bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von drei Vierteln der

an der An legerversammlu ng vertretenen Stimmen.

7 Genehmigungen und Änderungen des Stiftungsreglements be-

dürfen der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der an

der Anlegerversammlung vertretenen Stimmen.

Artikel I Stiftungsrat

1 Der Stiftungsrat ist das oberste Leitungsorgan der Stiftung. lhm

sind alle Kompetenzen übertragen, die nicht durch das Gesetz

oder die Stiftungssatzungen (Statuten, Stiftungsreglement,

Spezialreglemente) der Anlegerversammlung oder der Revisi-

onsstelle zugeteilt sind.

2 Der Stiftungsrat besteht aus mindestens drei und maximal sie-

ben fachkundigen Mitgliedern, die natürliche Personen sein

und über einen guten Ruf verfügen müssen. Die Stifterin hat

das Recht, bis zu einem Drittel eigene Vertreter als Mitglieder

des Stiftungsrats der Anlegerversammlung vorzusch lagen.

3 Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten res-

pektive eine Präsidentin.

4 Der Stiftungsrat erlässt in eigener Kompetenz die Anlagericht-

linien, das Organisationsreglement, das Gebühren- und Kos-

tenreglement, das Reglement zur Vermeidung von lnteressen-

konflikten und nach Bedarf weitere Spezialreglemente.

5 Der Stiftungsrat ernennt die Depotbank und die Schätzungsex-

perten.

6 Der Stiftungsrat legt die Bewertungsgrundlagen fest und ist für

die Bildung und Aufhebung von Anlagegruppen zuständig.

7 Der Stiftungsrat entscheidet über die Ausschüttung oder The-

saurierung des Ertrages der Anlagegruppen.

8 Der Stiftungsrat kann, soweit dies gesetzlich zulässig ist, die

Geschäftsführung an Dritte delegieren. Die Geschäftsftihrung

und weitere Stellen, denen Aufgaben und Kompetenzen zuge-

wiesen werden, sind dem Stiftungsrat gegenüber verantwort-

lich. Der Stiftungsrat achtet bei der Delegation von Aufgaben

und Kompetenzen auf die Befähigung der Delegationsempfän-

ger und sorgt für eine ausreichende lnstruktion und Übenva-

chung, Das Nähere regeln das Stiftungsreglement und das Or-

ganisationsreglement.

9 Nachfolgende Entscheide sind durch den Stiftungsrat nicht de-

legierbar:

a Oberleitung der Stiftung und Erteilung der nötigen Weisun-

gen, einschliesslich Ernennung der Geschäftsführung und

weiteren Stellen, denen nach Ziff.7 Aufgaben und Kompe-

tenzen zugewiesen werden ;

b Oberaufsicht über die Geschäftsführung, namentlich in Be-

zug auf die Befolgung der Gesetze, Verordnungen, Statu-

ten, Stiftungsreglement, Spezialreglemente und Weisun-

gen,

STATUTEN DER FUNDAMENTA GROUP INVESTMENT FOUNDATION

c Erlass derAnlagerichtlinien, des Organisationsreglements,

des Gebühren- und Kostenreglements und etwaige weite-

rer Spezialreglemente gemäss Art. I Abs. 3 der Statuten;

d Ernennung und Abberufung der Depotbank und der Schät-

zungsexperten;

e Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle

sowie der Finanzplanung;

f Einberufung und Durchführung der Anlegerversammlung;

g Regelung der Zeichnungsberechtigungen;

h Festlegung der Geschäftspolitik sowie Beschlüsse von

grundlegender Bedeutung über die Anlage und die Venrual-

tung der Mittel der Stiftung;

i Festlegung der Bewertungsgrundlagen und Beschlussfas-

sung über die Bildung, Zusammenlegung und Aufhebung

von Anlagegruppen;

j Befristung von Anlagegruppen bei deren Errichtung (ge-

schlossene Anlagegruppen);

k Festlegung einer Haltefrist von höchstens fünf Jahren in

begründeten Fällen; und

I Genehmigung und Beendigung von wichtigen Verträgen (2.

B. mit der Revisionsstelle, den Schåtzungsexperten, der

Depotbank sowie der Geschäftsführung), unter Vorbehalt

der Zuständigkeit der Anlegerversammlung.

Artikel 9 Revisionsstelle

I Die Anlegerversammlung wåhlt alljithrlich die Revisionsstelle.

Wiedenvahl ist zulässig.

2 Als Revisionsstelle können nur Unternehmen tät¡g sein, die von

der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde als staatlich

beaufsichtigte Revisionsunternehmen nach dem Revisionsauf-

sichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 zugelassen sind.

3 Die Revisionsstelle hat die Aufgaben gemåss Art. 10 ASV.

4 Die Revisionsstelle erstattet alljährlich der Anlegerversamm-

lung und der Aufsichtsbehörde Bericht.

Artikel 10 Depotbank

1 Als Depotbank kann ausschliesslich eine schweizerische Bank

im Sinne des Bankgesetzes amtieren.

2 Die Stiftung kann die Depotbank ermächtigen, Teile des Anla-

gevermögens Dritt- und Sammelvenrvahrern im ln- und Aus-

land zu übertragen, sofern die gehörige Sorgfalt bei der Wahl

und lnstruktion der Ven¡vahrer sowie bei deren Übenivachung

gewährleistet ¡st.

Artikelll Anlageausschuss

I Der Stiftungsrat kann einen oder mehrere Anlageausschüsse

mit speziellen Funktionen schaffen.

2 Die Ernennung, Pflichten, Zusammensetzung und die Kompe-

tenzen der Anlageausschüsse werden im Stiftungsreglement

oder in Spezialreglementen geregelt.
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III VERSCHIEDENES

Artikell2 Stiftungsreglement

Das Stiftungsreglement regelt die interne Organisation der Stif-

tung, die Rechte und Pflichten der Anleger sowie die Ausgabe,

Rücknahme und Berechnung des Wertes der Ansprüche. Es kon-

kretisiert im Rahmen dieser Statuten die Aufgaben der Organe und

die Rechnungsführung.

Artikel 13 Aufsicht
Die Stiftung untersteht der Aufsicht des Bundes (Oberaufsichts-

kommission Berufliche Vorsorge OAK BV).

Artikel 14 Aufhebung und Liquidation

1 Die Anlegerversammlung kann mit einer Mehrheit von drei

Vierteln der vertretenen Stimmen bei der Aufsichtsbehörde be-

antragen, die Aufhebung der Stiftung zu verfügen, wenn der

Stiftungszweck unerreichbar geworden ist und die Stiftung

durch eine Änderung der Stiftungsurkunde nicht aufrechterhal-

ten werden kann.

2 Das Anlagevermögen wird nach Massgabe der Ansprüche an

die Anleger verteilt. Das Vermögen der Anlagestiftung bleibt

während der Auflösung an den ursprünglichen Zweck der An-

lagestiftung gebunden.

Zug, 30. September 2020

Fundamenta Group lnvestment Foundation

Dr. Wolf S. Seid
Präsident des

3 Der nach Abzug aller Verbindlichkeiten verþleibende Liquida-

tionserlös des Stammvermögens wird nach Massgabe der An-

sprüche der im Zeitpunkt der letzten Anlegerversammlung be-

stehenden Anleger am Anlagevermögen unter den Anlegern

verteilt. Bei geringfügigen Beträgen kann die Aufsichtsbehörde

eine anden¡veitige Venrvendung gutheissen. Ein Rückfall des

Stammvermögens an die Stifterin ist ausgeschlossen.

4 Vorbehalten bleiben anderslautende Verfügungen der Auf-

sichtsbehörde.

ArtikellS Übergangsbestimmungen

1 Der erste Stiftungsrat wird von der Stifterin ernannt. Die Amts-

dauer des ersten Stiftungsrates endet auf den Zeitpunkt der

ersten ordentlichen Anlegerversammlung.

2 Splange die Stiftung über keine Anleger verfügt, kommen dem

Stiftungsrat die Befugnisse der Anlegerversammlung zu.

3 Die erste Anlegerversammlung stimmt über die bei der Grün-

dung der Stiftung erlassenen Statuten und das Stiftungsregle-

ment ab.

s
el Kuster

Mitglied des Stiftungsrats, Geschäftsführer
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